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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.2017

Norm

ABGB §1216b Abs1

Rechtssatz

Die Gesellschafter der GesbR werden mit Au3ösung der Gesellschaft und Eintritt in die Liquidation automatisch

Liquidatoren, ohne dass es einer besonderen Annahmeerklärung bedarf, wobei sie einander zur Übernahme des

Liquidatorenamtes und zur Erfüllung der sich daraus ergebenden Aufgaben auch verpflichtet sind.
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